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Ersatzwahl für ein Mitglied der 
Geschäftsprüfungskommission für den Rest der 

Amtsdauer 2025-2028 
vom 27. September 2026 1. Wahlgang 
 
 

Kandidatur (Zustimmungserklärung) 
 Bitte vollständig ausfüllen! 
 

Name*  

Vorname*  

Geburtsdatum 

(Tag, Monat, Jahr) 

 

Titel* 

(ggf.) 

 

Beruf*  

Telefon  

E-Mail  

Wohnadresse 

(Strasse, Hausnummer) 

 

PLZ, Wohnort*  

Heimatorte 

(Orte+Kantone) 

 

Partei*  

(Kurzbezeichnung) 

 

Datum  

Unterschrift 

 

 

 

 

 

Mit der Unterschrift erklärt die Kandidatin oder der Kandidat die Zustimmung zur Kandidatur 

sowie die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben zur Person. Für die Angaben mass-

gebend sind die Verhältnisse am Wahltag. 

 

*Diese Angaben können für die Herstellung der Stimmzettel verwendet werden. 

 

 
 Beachten Sie bitte auch die Hinweise auf der Rückseite des Formulars.
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Wichtige Hinweise  
 

 

Zustimmungserklärung 

 

Jede kandidierende Person muss bei der Gemeinderatskanzlei eine schriftliche Zustimmungserklärung zur 

Kandidatur einreichen. 

 

Die Wahlvorschläge dürfen ausschliesslich Kandidaten enthalten, die ihrer Kandidatur schriftlich zuge-

stimmt haben. Es ist also nicht möglich, jemanden gegen seinen Willen auf einem vorgedruckten 

Wahlzettel aufzuführen. 

 

Die Kandidierenden geben ihre Zustimmung zur Kandidatur und nicht zu einem bestimmten 

Wahlvorschlag ab. 

 

2. Wahlgang 

 

Für einen allfälligen zweiten Wahlgang ist eine separate Zustimmungserklärung erforderlich. 

 

Fragen? 

 

Weitere Auskünfte erteilt Adrian Rüegg, Ratsschreiber (Telefon 071 950 48 30, 

gemeinde@oberuzwil.ch.) 

 

 

 

Zustimmungserklärungen und Wahlvorschläge für den ersten Wahlgang sind spätestens bis  

6. Juli 2026, 17.00 Uhr, bei der Gemeinderatskanzlei, Flawilerstrasse 3, 9242 Oberuzwil, 

einzureichen.  

 

 

 


